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Aufgrund des Beschlusses des Senats der Otto-Friedrich-Universität Bamberg vom 
5. Juni 2024 erlässt die Otto-Friedrich-Universität folgende 

 

Änderungsrichtlinie 

 

§ 1 

Die Richtlinien der Otto-Friedrich-Universität Bamberg zur Verfahrensweise der 
Kommission zur Konfliktlösung an wissenschaftlichen Arbeitsplätzen (Konflikt-
kommission) vom 12. Dezember 2023 werden wie folgt geändert: 
 

1. § 6 Abs. 1 wird folgendermaßen geändert: 

a) Nach dem Wort „bestellt“ werden die Wörter „zu gleichen Teilen“ eingefügt.  

b) Nach dem Wort „Promovierenden“ werden die Wörter „in der Regel“ durch die 
Wörter „bis zu“ ersetzt. 

 

§ 2 

Diese Richtlinie tritt am 2. Juli 2024 in Kraft. 

 
 
Bamberg, 1. Juli 2024 
 
gez. 
 
Prof. Dr. Kai Fischbach 
Präsident 
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